
 

§ 62 AsylVfG Gesundheitsuntersuchung  

  

 Gesetzestext (Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 1. August 2015) 
 

(1) Ausländer, die in einer Aufnahmeeinrichtung oder Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen haben, 
sind verpflichtet, eine ärztliche Untersuchung auf übertragbare Krankheiten einschließlich einer 
Röntgenaufnahme der Atmungsorgane zu dulden. Die oberste Landesgesundheitsbehörde oder die 
von ihr bestimmte Stelle bestimmt den Umfang der Untersuchung und den Arzt, der die Untersuchung 
durchführt. 

(2) Das Ergebnis der Untersuchung ist der für die Unterbringung zuständigen Behörde mitzuteilen.  
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